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Die beste Adresse für die besten Schlagzeuger
Die Firma Giannini Swiss Drums in Zürich Wiedikon gibt es seit bald 100 Jahren – Michael Senn ist erst ihr dritter Geschäftsführer

OLIVER CAMENZIND

Wenn an der Aegertenstrasse 8 in
Zürich Wiedikon jemand zur Tür herein-
kommt, dann schlägt ein Klöppel gegen
ein Glöcklein, das am Türrahmen fest-
gemacht ist. Hell klingt das und ausser-
ordentlich sonor: So heisst ein Hausherr
seine Besucher willkommen, der sich
auf Schlaginstrumente versteht. Dieser
Hausherr ist Michael Senn. Er ist der
Mann hinter dem Trommelbauer Gian-
nini Swiss Drums. Wenn es um Schlag-
zeuge geht, ist er eine Kapazität.

Senn arbeitet stehend an einer wuch-
tigen Werkbank. Vor ihm liegen allerlei
Werkzeuge bereit, Schächtelchen voller
Schrauben, Nieten und Muttern. Diese
Schächtelchen seien in letzter Zeit
jeweils rasch leer geworden, sagt Senn.
Denn das Geschäft laufe gut: «Über
mangelnde Arbeit kann ich wirklich
nicht klagen.» Aber heute genehmigt er
sich trotzdem eine etwas längere Pause,
um von seinem Handwerk zu erzählen.

Er wolle ein «Diener der Künstler»
sein, sagt Senn, und Instrumente bauen,
die den allerhöchsten Ansprüchen ge-
nügten. Das sei seine Pflicht und Ver-
antwortung, die er mit dieser traditions-
reichen Firma übernommen habe. Gian-
nini gibt es schon seit 1929.

Während Senn spricht, lässt er sei-
nen Blick durch den Raum schwei-
fen. Immer wieder schaut er dorthin,
wo sein Vorgänger arbeitet und auf-
merksam zuhört. Andreas Ermatinger
hat seine eigene, ebenso eindrückliche
Werkbank – noch. Nach fast vierzig Jah-
ren als Besitzer und Alleskönner bei
Giannini zieht er sich demnächst aus
der Firma zurück. Bis dahin helfe er
nun noch ein bisschen aus, sagt der Pen-
sionär bescheiden. Wenn das Glöck-
lein schlägt, dann stehe er schon nicht
mehr automatisch auf, um die Kund-
schaft zu empfangen, sagt Ermatinger.
Das gehöre jetzt zu den Aufgaben sei-
nes Nachfolgers.

Möglich ist grundsätzlich alles

Senn ist der dritte Geschäftsführer in
der Geschichte von Giannini Swiss
Drums. Und er führt eine breite Palette
von Angeboten weiter: Alles, was im
weiteren oder engeren Sinn mit Schlag-
zeugen, Pauken, Xylofonen oder Hand-
trommeln zu tun hat – hier kennt man
sich damit aus.

In der Werkstatt revidiert und repa-
riert Michael Senn alle Arten von
Schlaginstrumenten. Komplette Schlag-
zeuge für alle Stile, kleine und grosse
Trommeln baut er selber. Seine Kunden
wählen den Durchmesser und die Tiefe

der Trommelkessel, die Art und Farbe
der Lackierung, die Felle und die Qua-
lität der Beschläge an den Trommeln.
Herauszufinden, was der Kunde sich
wünsche, sei der schwierigste Teil, sagt
Senn. Möglich sei grundsätzlich alles. Es
gebe auch eckige Schlagzeuge oder sol-
che, deren Bestandteile ineinander ver-
sorgt werden können.

Die Trommelkessel kommen aus
Europa, weil die technische Einrichtung,
um Holz mit Wasserdampf zu Zylindern
zu biegen, in der Zürcher Werkstatt kei-
nen Platz hätte. Alles andere macht
Senn von Hand. Geschliffen, lackiert,

verschraubt, bespannt und aufgebaut
wird in Zürich Wiedikon. Manche der
Teile, die es dazu braucht, gibt es nur
bei Giannini. Senn stellt sie selber her.

Lernen, was kaum zu lernen ist

Gewisse Perkussionsinstrumente müssen
regelmässig gestimmt und gepflegt wer-
den. Das tut Senn in den Konzertsälen,
in denen die Timpani, Marimbafone und
Pauken stehen. Diese wuchtigen Instru-
mente nach Wiedikon zu bringen, wäre
viel zu aufwendig. Viel einfacher geht
es, wenn Senn in die Tonhalle fährt oder

zur Zürcher Hochschule der Künste.
Die dortigen Orchester und Ensembles
gehörten zu den besten der Welt, sagt
Senn. Und nebenbei auch zu seinen bes-
ten Kunden. An der Qualität der Instru-
mente soll es also nicht scheitern, wenn
Schlagzeuger und Perkussionisten auf
Weltklasse-Niveau spielen wollen.

Ursprünglich ist Michael Senn ausge-
bildeter Elektroinstallateur. Bei Giannini
wurde er auch zum Schreiner, Drechs-
ler, Mechaniker, Akustiker und Lackie-
rer. «Und zum Erfinder», fügt er an und
lacht – obwohl er das ernst meint. Wenn
ein Kunde einen besonderen Wunsch
habe, müsse er sich etwas einfallen las-
sen, was vor ihm noch keiner gemacht
habe: «Das ist ja gerade der Grund, wes-
halb die Leute zu uns kommen.»

Sein Wissen hat sich der 49-jährige
Senn hier in der Werkstatt angeeignet.
Während dreier Jahre ist Andreas Erma-
tinger eine Art Lehrmeister für ihn ge-
wesen, den Rest hat er durch stetiges
Experimentieren selber herausgefun-
den. Systematisch erlernen könne man
diesen Beruf nämlich nicht, sagt Senn.
Es gebe keine Berufslehre, keine Lehr-
bücher, nichts. Es gab und gibt nur
Andreas Ermatinger. Dieser war für
Senn Vorbild, Lehrmeister, Berater und
Freund in einem. So, wie es einst der Fir-
mengründer für ihn selbst war.

Der Schweizer Eugen Giannini lebte
in den 1920er Jahren als mittelloser
Bootsbauer und Gelegenheitstrommler
in Mainz. Irgendwann brauchte er ein
eigenes Schlagzeug. Weil er aber kein
Geld hatte, um sich eines machen zu las-
sen, baute er sich sein Instrument sel-
ber. Und das gelang ihm ausserordent-
lich gut. Giannini arbeitete bald auch für
andere Musiker und führte zahlreiche
Neuerungen ein. Zum Beispiel kam er
Ende der zwanziger Jahre auf die Idee,
zwei übereinander angeordnete Becken
auf einem hohen Ständer zu befestigen.
Ein Pedal ermöglichte es, dass die bei-
den runden Teller aus Bronze geöffnet
und geschlossen und so gegeneinander
geschlagen werden konnten. Sie liessen
sich dank dem neuartigen Ständer auch
mit dem Trommelstock anschlagen.

Eine ähnliche Anordnung präsen-
tierte fast zur gleichen Zeit ein ameri-
kanischer Konstrukteur der Firma Wal-
berg und Auge. In den USA bekam das,
was Giannini als «hohe Fussbecken-
maschine» bezeichnete, den Namen «Hi-
Hat». Dieses Instrument gehörte schon
bald bei jedem Jazzschlagzeug dazu und
war für den Sound des Swing der dreissi-
ger Jahre zentral. Dank Giannini konn-
ten die europäischen Schlagzeuger den
neuen Stil aus den USA ohne Verzöge-
rung übernehmen.

In Deutschland hatte Giannini eini-
gen Erfolg als Instrumentenbauer, viele
Kunden wussten seine Entwicklungen
zu schätzen. Doch 1936 musste er das
Land verlassen, weil er Ausländer war.
Mit 27 Jahren kam er nach Zürich. Hier
kannte er niemanden und musste noch
einmal von vorn anfangen.

Bald sprach sich aber herum, dass
Giannini ein glänzender Instrumenten-
bauer war. Nach dem Krieg waren auch
Weltstars von Giannini angetan: Als der
Amerikaner Gene Krupa 1953 in Zürich
weilte und im Kongresshaus auf einem
Giannini spielte, war er begeistert. Er
holte den Trommelbauer auf die Bühne,
um sich unter Applaus bei ihm zu be-
danken. Krupa galt als bester Drummer
der USA. Später gehörte der junge Gen-
fer Drummer Daniel Humair zu Gianni-
nis bekanntesten Kunden. Humair arbei-
tete im Paris der fünfziger Jahre mit Chet
Baker, Eric Dolphy, Bud Powell und Dex-
ter Gordon. Bis heute heisst das Flagg-
schiff in Gianninis Produktkatalog des-
halb «Daniel Humair Personal Drum».
1985, als Giannini schon längst hätte in
Pension gehen können, stieg Andreas
Ermatinger ins Geschäft ein.

Lob vom Profi

Noch heute kommen an der Aegerten-
strasse die angesehensten Schlagzeuger
zur Tür herein und lassen das prächtige
Glöcklein erklingen: Während Michael
Senn davon erzählt, wie er selber ein-
mal ein guter Kunde bei Giannini war,
steht plötzlich Christian Wolfarth in
der Werkstatt. Dieser gehört zu den
profiliertesten Solo-Schlagzeugern der
Schweiz. Er brauche spezielle Nieten.
Damit möchte er ein Becken bestücken.
«Wenn ich etwas Bestimmtes haben
muss, gehe ich immer zu Giannini», sagt
Wolfarth. «Dort wissen sie alles und
können immer helfen.» Senn nimmt das
Kompliment schweigend entgegen und
händigt Wolfarth zum Dank eine ganze
Büchse mit Nieten aus – grossen und
kleinen, leichten und schweren. Zufrie-
den nimmt Wolfarth von jeder Sorte ein
Muster heraus. Er werde sie zu Hause
ausprobieren und dann wiederkommen.

Dass er alles wisse und alles könne,
stimme natürlich nicht, korrigiert Senn.
Wenn er dem Ruhm der Firma Gian-
nini gerecht werden wolle, dann habe
er noch einen Weg vor sich: «Ich bin
noch nicht in jedem Bereich auf dem
höchsten Niveau. Aber ich arbeite fleis-
sig daran.» Ohne Disziplin keine Fort-
schritte. Das weiss jeder, der in jungen
Jahren einmal ein Instrument gelernt
hat – und Senn trommelt selber schon
seit mehr als 40 Jahren.

Rentnerin verschenkt die Nachbarskatze
Das Bezirksgericht Zürich verurteilt eine 74-jährige Frau, die sich von den Tierhaltern terrorisiert gefühlt hat

TOM FELBER

Die 74-jährige Rentnerin, die sich als
Beschuldigte vor dem Bezirksgericht
Zürich wiederfindet, hat ein unbe-
scholtenes Leben geführt und ist nicht
vorbestraft. Es ist ihre Liebe zu Kat-
zen, die sie im hohen Alter vor einen
Einzelrichter befördert hat. Sie ist der
Sachentziehung angeklagt.

Sie sei immer eine fröhliche, lus-
tige, optimistische Frau gewesen, be-
schreibt sie sich selber im Gerichtssaal.
Sie habe sich nie mit Nachbarn gestrit-
ten. Die letzten zwei Jahre seien aber
ein unheimlicher Stress und eine grosse
Belastung gewesen. Gemäss Anklage
soll die Rentnerin drei Jahre lang die
Nachbarskatze Miau angefüttert und
schliesslich in ihrer Wohnung einge-
sperrt haben, bis die Katze nicht mehr
zu ihrer Halterin zurückkehrte. Im
Dezember 2022 übergab sie die Katze,
die inzwischen viel zu dick geworden
war, einem Bekannten im Kanton Aar-
gau zur dauernden Haltung. Der Staats-
anwalt wirft der Frau vor, sie habe wis-

sen müssen, dass sie dazu nicht berech-
tigt gewesen sei. Die Besitzer der Katze,
ein Ehepaar, wohnen in Zürich nur 40
Meter von der Beschuldigten entfernt.
Die Rentnerin stellt sich vor Gericht
selber als Opfer dar, beschwert sich, das
Ehepaar habe sie ständig kontrolliert
und beobachtet. Sie sei richtiggehend
terrorisiert worden.

Die Beschuldigte hält selber einen
Kater. In der Befragung räumt sie
ein, auf ihrem Gartensitzplatz Essens-
reste und Futter deponiert zu haben,
auch für wilde Igel. «Ich habe aber die
Katze nie gefüttert», beteuert sie. Ihre
Befragung gestaltet sich schwierig. Die
74-Jährige widerspricht sich zum Teil,
macht wirre Aussagen, ordnet Zeit-
abläufe unklar ein.

«Hast du Hunger?»

Im Mai 2022 sei Miau dann in schlech-
tem Zustand zu ihr gekommen, erzählt
sie. Die Katze sei aggressiv gewesen,
sie habe sich gefragt, ob sie geschla-
gen worden sei. «Die Katze wollte nicht

mehr weg», schildert sie, «am zweiten
Tag habe ich sie gefragt: ‹Hast du Hun-
ger?› Und ich habe ihr etwas gegeben.»
Die Katze habe sich auf das Essen ge-
stürzt. Später sei die Katze immer wie-
der durch die Balkontüre, die für ihren
Kater offen gestanden sei, in die Woh-
nung gekommen. Dann beschwert sie
sich wieder über die Halter der Katze.
Diese hätten sie ständig belästigt. Stän-
dig seien sie vorbeigekommen und hät-
ten gefragt: «Wo ist unsere Katze?» Die
Polizei wurde mindestens zweimal auf-
geboten. Die Katzenhalterin schickte
der Rentnerin zudem einen eingeschrie-
benen Brief, in dem sie ihr das Füttern
untersagte. Im Dezember 2022 wurde
die Katze im Kanton Aargau beschlag-
nahmt, nachdem sich eine Tierärztin bei
den Haltern gemeldet hatte. Miau war
zu diesem Zeitpunkt stark übergewich-
tig und musste auf Diät gesetzt werden.

Der Verteidiger der Rentnerin bean-
tragt einen vollumfänglichen Freispruch.
Es habe sich um eine sogenannte Frei-
gängerkatze gehandelt, die sich freiwillig
entscheide, dort zu fressen und zu schla-

fen, wo sie wolle. Eingesperrt worden sei
sie nie. Ab Oktober 2020 sei die Katze
herrenlos gewesen. Die Katzenhalterin
habe ihren Besitzwillen schon lange auf-
gegeben und die streunende Katze in all
den Jahren ja nie eingefangen. Und weil
sie ihre Eigentümerschaft faktisch auf-
gegeben habe, sei sie auch nicht zu einer
Strafanzeige berechtigt gewesen.

Einsperren nicht nachweisbar

Der Einzelrichter spricht die Rentne-
rin trotzdem der Sachentziehung schul-
dig, aber nur für den Zeitraum zwischen
Oktober und Dezember 2022. Für den
übrigen eingeklagten Zeitraum zwi-
schen Mai 2020 und September 2022
gibt es einen Freispruch. Die Frau wird
mit einer bedingten Geldstrafe von 20
Tagessätzen à 40 Franken bestraft. Ihr
werden Verfahrenskosten von 2100
Franken und 1500 Franken Gerichts-
kosten auferlegt. Schadenersatz- und
Genugtuungsforderungen der Katzen-
halterin von rund 3500 Franken wer-
den auf den Zivilweg verwiesen. Beim

Schuldspruch fängt die Beschuldigte zu
weinen an.

«Es ist klar, dass die Besitzverhält-
nisse an der Katze von der Halterin
nicht aufgegeben wurden», begründet
der Einzelrichter, dafür seien zu viele
Bemühungen dokumentiert. Ab Mai
2022 habe die Rentnerin ein aktives Füt-
tern eingestanden, ab Oktober 2022 sei
die Katze in ihre Wohnung gekommen.
Ein Einsperren lasse sich aber nicht
nachweisen. Es sei jedoch unanständig
gewesen, die Katze zu füttern, obwohl
sie gewusst habe, dass die Halterin dies
nicht gewollt habe. Dass die Katze in
einem schlechten Zustand gewesen sein
solle, sei eine Schutzbehauptung.

Mindestens bei der Übergabe an
den Bekannten müsse die Katze im
Sinne eines Einsperrens in ihrer Woh-
nung gewesen sein. Zu einer solchen
Übergabe sei die Rentnerin klar nicht
berechtigt gewesen, und es sei damit
eine klare Sachentziehung.

Urteil GG240 016 vom 5. 4. 2024, noch nicht
rechtskräftig.

Michael Senn trommelt schon seit mehr als 40 Jahren. KARIN HOFER / NZZ


